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Sehr geehrte Damen und Herren! 
Sehr geehrter Herr Bundesminister! 
 
Das Institut für Sozialdienste (im folgenden IfS) ist eine Sozialeinrichtung in Vorarlberg, 
welche Menschen in psychischen und / oder sozialen Notsituationen Hilfe und 
Unterstützung anbietet. Das IfS betreibt u.a. die IfS-Gewaltschutzstelle als gesetzlich 
anerkannte Opferschutzeinrichtung und ist des Weiteren im Opferschutz tätig. 
 
In diesem Sinne erlaubt sich das IfS nachstehende 
 

S t e l l u n g n a h m e  
 

abzugeben. Inhaltlich wird lediglich auf jene geplanten Änderungen eingegangen, welche 
den Arbeitsbereich des IfS unmittelbar betreffen. 
Die im Entwurf vorgesehene Einführung von Opferschutzgruppen wird ausdrücklich 
begrüßt. Untersuchungen haben gezeigt, dass dem Gesundheitswesen eine Schlüsselrolle 
als Anlaufstelle bei der Intervention, Weitervermittlung und Prävention zukommt. 75 % der 
betroffenen Frauen nehmen irgendwann medizinische Hilfe in Anspruch, sodass mit der 
Opferschutzgruppe ein niederschwelliges Hilfsangebot für Betroffene eingerichtet wird. Die 
Opferschutzgruppe kann aber nicht nur im Einzelfall als Unterstützung herangezogen 
werden, sondern auch die Sensibilisierung der im Gesundheitssystem tätigen Personen im 
Zusammenhang mit dem Umgang „häusliche Gewalt“ weiter verstärken (vgl. Entwurf § 8e 
Abs 4). 
 
Es wird jedoch angeregt, die gesetzliche Möglichkeit vorzusehen, Mitarbeiterinnen von 
Gewaltschutzzentren / Interventionsstellen (und damit gesetzlich anerkannten 
Opferschutzeinrichtungen) als Mitglieder der Opferschutzgruppe beizuziehen. 
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Mit der Bitte um Ihre geschätzte Kenntnisnahme und Berücksichtigung unserer Anregung 
verbleibe ich  
 
mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Dr. Sandra Wehinger 
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